
DAS BILANZRICHTLINIE-UMSETZUNGSGESETZ (BILRUG) –
AUSWIRKUNGEN AUF DIE RECHNUNGSLEGUNG
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Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) ist am 23.7.2015, einen Tag nach 
 seiner Verkündung im Bundesgesetzblatt, in Kraft getreten. Die Bundesregierung hatte 
am 7.1.2015 den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2013/34/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.6.2013 über den Jahresabschluss, 
den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen 
 bestimmter Rechtsformen und zur ˜nderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 
83/349/EWG des Rates (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz � BilRUG) verabschiedet 
(Regierungsentwurf). Die Richtlinie 2013/34/EU war bis zum 20.7.2015 in deutsches 
Recht umzusetzen. Der Deutsche Bundestag hatte dem Gesetz am 18.6.2015 in der 
Fassung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz 
(Rechtsausschuss) zugestimmt, aus der sich gegenüber dem Regierungsentwurf noch 
einige ˜nderungen ergeben haben.

HINTERGRUND

Durch den EU-Gesetzgeber wurden die bislang in 
Teilbereichen unterschiedlich ausgestalteten Rechts-
rahmen für die Rechnungslegung haftungs-
beschränkter Unternehmen überarbeitet und u. a. 
mit dem Ziel harmonisiert, kleine und mittelgroße 
Unternehmen wie auch �kleine� Konzerne zu 
 entlasten. Durch die EU-Richtlinie soll zudem eine 
höhere Vergleichbarkeit der Jahres- und Konzern-
abschlüsse von Kapitalgesellschaften und bestimm-
ten Personenhandelsgesellschaften innerhalb der 
EU erreicht werden. Gleichzeitig verfolgt die EU  
das Ziel einer Stärkung des verantwortungsvollen 
Unternehmertums. Zu diesem Zweck wurden  

neue Regelungen aufgenommen, die Unterneh-
men der mineralgewinnenden Industrie und der 
Primärwaldforstwirtschaft stärkeren Transparenz-
anfor derungen hinsichtlich ihrer Zahlungen an 
staatliche Stellen unterwerfen (�Country-by- 
Country-Reporting�).

Das BilRUG sieht vornehmlich ˜nderungen des 
HGB, des AktG, des GmbHG, des PublG und der 
zugehörigen Einführungsgesetze vor. Es wird 
gleichzeitig dazu genutzt, Redaktionsversehen aus 
früheren bilanzrechtlichen ̃ nderungen zu beheben 
und Klarstellungen vorzunehmen.
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KERNPUNKTE DES BILRUG

›  Umsetzung der EU-Bilanzrichtlinie mit der Ver-
kündung des BilRUG im Bundesgesetzblatt am 
22.7.2015 erfolgt. P�ichtmäßige Erstanwen-
dung auf Abschlüsse und Lageberichte für  
das erste nach dem 31.12.2015 beginnende 
 Geschäftsjahr.

›  Anhebung der monetären Schwellenwerte für 
die Bestimmung der Größenklasse gemäß § 267 
HGB n.F. bzw. für die Befreiung von der Konzern-
rechnungslegungsp�icht gemäß § 293 HGB n.F.

›  Geänderte De�nition der Umsatzerlöse in § 277 
Abs. 1 HGB n.F. Dies kann zu einer u. U. erhebli-
chen Ausweitung der Umsatzerlöse führen und 
Relevanz hinsichtlich der Größenklassenbestim-
mung erlangen.

›  Verlagerung des gesonderten Ausweises außer-
ordentlicher Erträge und Aufwendungen von der 
Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang. 
Ergänzende Verp�ichtung zur Angabe und 
 Erläuterung von Betrag und Art einzelner  Erträge 
und Aufwendungen (Sachverhalte/Geschäfts-
vorfälle) von außergewöhnlicher Größenordnung 
oder außergewöhnlicher Bedeutung im Anhang.

›  Wegfall des Postens �Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit� in der Gewinn- und Verlust-
rechnung bei gleichzeitiger Einführung des Pos-
tens �Ergebnis nach Steuern�.

›  (Finanz-)Holdingkapitalgesellschaften können auf-
grund der Einschränkung des Begriffs �Kleinst-
kapitalgesellschaften� die Erleichterungen für 
Kleinstkapitalgesellschaften nicht mehr in 
 Anspruch nehmen.

›  Darstellung des Nachtragsberichts im Anhang 
statt im Lagebericht unter zusätzlicher  Angabe 
der �nanziellen Auswirkungen von Vorgängen 
von besonderer Bedeutung, die nach dem 
Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

›  Einstandsp�icht des Mutterunternehmens für 
Verp�ichtungen einer Tochterkapitalgesellschaft 
als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von 
Erleichterungen bei der Aufstellung, Prüfung 
und Offenlegung eines Jahresabschlusses und/
oder Lageberichts. Dabei dürfte eine infolge 
 eines  Beherrschungs- oder Gewinnabführungs-
vertrags eintretende gesetzliche Verlustübernah-
mep�icht nach § 302 AktG und eine 
konzernrechtliche Verbundenheit der Unterneh-
men im Regelfall die Voraussetzung der Ein-
standsp�icht erfüllen.

Hinweis:
Zeitgleich mit der Verabschiedung des BilRUG hat 
der Bundestag eine Entschließung hinsichtlich der 
Ermittlung des Zinssatzes für die Abzinsung von 
langfristig fälligen Rückstellungen (für Altersver-
sorgungsverp�ichtungen) gefasst. In dieser wurde 
die Bundesregierung aufgefordert, kurzfristig zu 
prüfen, ob mit der Ermittlung des Abzinsungszins-
satzes auf Basis eines Siebenjahreszeitraums vor 
dem Hintergrund der nun schon lang anhalten-
den Niedrigzinsphase der gewünschte Glättungs-
effekt bei Zinsschwankungen erreicht wird. 
Zudem sollte ggf. die Ermittlung des Diskontie-
rungszinssatzes neu geregelt werden.
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ANGEHOBENE SCHWELLENWERTE ZUR 
BESTIMMUNG DER GRÖSSENKLASSE

Die wichtigste ˜nderung des HGB zur Umsetzung 
des Ziels des Bürokratieabbaus besteht in der 
 Anhebung der monetären Schwellenwerte für die 
De�nition kleiner, mittelgroßer und großer Kapital-
gesellschaften und diesen gleichgestellten Perso-
nenhandelsgesellschaften nach § 267 HGB n.F. 
Entsprechendes gilt nach § 293 HGB n.F. für die 
P�icht zur Konzernrechnungslegung.

Dies führt dazu, dass einige bislang als mittelgroß 
oder groß eingestufte Kapitalgesellschaften künf-
tig als klein oder mittelgroß gelten bzw. dass einige 
bisher der P�icht der Konzernrechnungslegung 
 unterworfene Mutterunternehmen aufgrund der 
Größe des Konzerns von der Berichtsp�icht auf 
Gruppenebene ausgenommen sein werden.

Die geänderten Schwellenwerte für den Jahres- 
und den Konzernabschluss stellen sich wie folgt 
dar:

Kleine 
Kapitalgesellschaften

Mittelgroße 
Kapitalgesellschaften

Bislang

4,84

19,25

BILANZSUMME 
(MIO. EUR)

ARBEITNEHMER-
ZAHL I. D.

UMSATZERLÖSE 
(MIO. EUR)

SCHWELLENWERTE 
GEMÄSS § 267 HGB n.F.

BilRUG

6,00

20,00

Bislang

9,68 

38,50 

BilRUG

12,00

40,00

Unverändert

50

250

Bruttomethode

Nettomethode

Bislang

23,10

19,25

BILANZSUMME 
(MIO. EUR)

ARBEITNEHMER-
ZAHL I. D.

UMSATZERLÖSE 
(MIO. EUR)

SCHWELLENWERTE 
GEMÄSS § 293 HGB n.F.

BilRUG

24,00

20,00

Bislang

46,20 

38,50 

BilRUG

48,00

40,00

Unverändert

250

250

JAHRESABSCHLUSS

KONZERNABSCHLUSS

DEN JAHRESABSCHLUSS 
BETREFFENDE ÄNDERUNGEN
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Für alle Unternehmenskategorien wird gesetzlich 
klargestellt, dass sich die Bilanzsumme aus den 
Posten A bis E des Bilanzgliederungsschemas nach 
§ 266 Abs. 2 HGB zusammensetzt (§ 267 Abs. 4a 
HGB n.F.).

Hinweis: Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag ist wie bisher nicht in die Bilanzsumme 
einzubeziehen.

Nach § 267 Abs. 4 Satz 3 HGB n.F. ist auch bei 
 einem Formwechsel, sofern der formwechselnde 
Rechtsträger eine Kapitalgesellschaft oder eine 
haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaft 
ist, das Über- oder Unterschreiten der Schwellen-
werte an zwei aufeinanderfolgenden Abschluss-
stichtagen für die Bestimmung der Größenklasse 
maßgebend. Die bestehende Ausnahmeregelung 
für Umwandlungen und Neugründungen wird 
 damit für bestimmte Formwechsel für nicht 
 anwendbar erklärt (Rückausnahme).

Im Unterschied zu den anderen Neuregelungen, 
die erstmals auf Abschlüsse und Lageberichte für 
Geschäftsjahre anzuwenden sind, die nach dem 
31.12.2015 beginnen, dürfen die angehobenen 
Schwellenwerte für den Jahres- und den Konzern-
abschluss, allerdings nur gemeinsam mit der 
 Anwendung der neuen Umsatzerlösde�nition des 
§ 277 Abs. 1 HGB n.F., vorgezogen und somit rück-
wirkend erstmalig auf Abschlüsse und Lageberichte 
für das erste nach dem 31.12.2013 beginnende 
 Geschäftsjahr angewendet werden.

Hinweis: Im Falle eines kalenderjahrgleichen 
 Geschäftsjahres könnte sich bereits für das Ge-
schäftsjahr 2015 eine ˜nderung der Größenklasse 
zum 31.12.2015 ergeben. Für die Bestimmung der 
Größenklasse wären, da die Größenmerkmale für 
einen Größenklassenwechsel an zwei aufeinander-
folgenden Abschlussstichtagen über- oder unter-

schritten werden müssen, demnach die neuen 
Schwellenwerte zum 31.12.2015, 31.12.2014 und 
ggf. 31.12.2013 heranzuziehen. Das entspricht der 
Zielsetzung der Richtlinie 2013/34/EU. Die Ent-
lastungen werden damit zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt an die Unternehmen weitergegeben.

Wird von dem Wahlrecht der vorgezogenen Erst-
anwendung der neuen Schwellenwerte und der 
geänderten Umsatzerlösde�nition auf den Ab-
schluss für das nach dem 31.12.2013 beginnende 
Geschäftsjahr Gebrauch gemacht, sind diese vor-
zeitig angewandten Regelungen im Folgegeschäfts-
jahr, d. h. für das nach dem 31.12.2014 beginnende 
Geschäftsjahr, zwingend anzuwenden.

Wurde dieses Wahlrecht bislang nicht ausgeübt, 
besteht zudem die Möglichkeit, dieses auch für das 
erste nach dem 31.12.2014 beginnende Geschäfts-
jahr erstmals anzuwenden.
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AUSSCHLUSS VON (FINANZ-)HOLDING-
KAPITALGELLSCHAFTEN AUS DEM KREIS 
DER KLEINSTKAPITALGESELLSCHAFTEN

In dem neu angefügten Absatz 3 des § 267a  
HGB n.F. wird de�niert, welche Gesellschaften � 
trotz Erfüllung der Größenmerkmale � keine 
Kleinstkapitalgesellschaften sind und damit die im 
Gesetz vorgesehenen Erleichterungen für Kleinst-
kapitalgesellschaften bei der Bilanzierung und 
 Offenlegung nicht in Anspruch nehmen dürfen.

Keine Kleinstkapitalgesellschaften sind danach � 
wie bereits bisher durch die Spezialgesetze gere-
gelt � Investmentgesellschaften i.S.d. § 1 Abs. 11 
KAGB und Unternehmensbeteiligungsgesellschaf-
ten i.S.d. § 1a Abs. 1 UBGG. Der Kreis der betroffe-
nen Beteiligungsgesellschaften wird jedoch durch 
das BilRUG um solche Beteiligungsgesellschaften 
erweitert, deren einziger Zweck darin besteht, 

 Beteiligungen an anderen Unternehmen zu erwer-
ben und ihre Verwaltung und Verwertung wahrzu-
nehmen, ohne dass sie unmittelbar oder mittelbar 
in die Verwaltung dieser Unternehmen eingreifen 
 (Finanzholdings). Unberührt davon bleibt die Wahr-
nehmung von Rechten, die der Beteiligungsgesell-
schaft in ihrer Eigenschaft als Anteilseignerin kraft 
Gesetzes oder Vertrags zustehen.

Hinweis: Ein typischer Anwendungsfall wird eine 
Holdingkapitalgesellschaft sein. Übt diese Holding-
kapitalgesellschaft jedoch z. B. auf Grundlage einer 
Regelung im Gesellschaftsvertrag die Geschäfts-
führung bei der Beteiligung aus, dürfte § 267a  
Abs. 3 Nr. 3 HGB n.F. regelmäßig nicht einschlägig 
sein, so dass der Anwendungsbereich für Kleinst-
kapitalgesellschaften nach § 267a Abs. 1 HGB n.F. 
und die entsprechenden Erleichterungen eröffnet 
sein dürften.
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ERLEICHTERUNGEN BEI DER 
AUFSTELLUNG, PRÜFUNG UND OFFEN-
LEGUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Durch das BilRUG wurden auch die zentralen Rege-
lungen des HGB für die Inanspruchnahme von 
 Erleichterungen bei der Aufstellung, Prüfung und 
Offenlegung eines Jahresabschlusses und/oder Lage-
berichts geändert (§ 264 Abs. 3 f., § 264b HGB n.F.). 
Diese ˜nderungen dienen nicht nur �der Bereini-
gung von Redaktionsversehen und einer sprach-
lichen Optimierung�, sondern könnten auch 
erhebliche materielle Auswirkungen haben.

Erleichterungen für Tochterkapital-
gesellschaften (§ 264 Abs. 3 HGB n.F.)
Es wird im Gesetz zunächst klargestellt, dass die 
möglichen Erleichterungen nur für Kapitalgesell-
schaften in Betracht kommen, die als Tochterunter-
nehmen in einen Konzernabschluss einbezogen 
werden. Es bleibt dabei, dass eine Mutterkapital-
gesellschaft nicht durch Einbeziehung in den von 
ihr selbst aufgestellten Konzernabschluss Erleich-
terungen hinsichtlich ihres Jahresabschlusses in 
 Anspruch nehmen kann.

Wie nach bisherigem Recht ist Voraussetzung für 
die Inanspruchnahme der Erleichterungen, dass 
 kumulativ

›  alle Gesellschafter des Tochterunternehmens der 
Befreiung für das jeweilige Geschäftsjahr zuge-
stimmt haben,

›  der befreiende Konzernabschluss und der befrei-
ende Konzernlagebericht in Einklang mit den 
 EU-Richtlinien aufgestellt und geprüft wurden/
werden,

›  die Befreiung des Tochterunternehmens im 
 Anhang des Konzernabschlusses des Mutter-
unternehmens angegeben wird,

›  der o. g. Zustimmungsbeschluss der Gesellschaf-
ter sowie der Konzernabschluss und der Konzern-
lagebericht nebst zugehörigem Bestätigungs- oder 
Versagungsvermerk für das Tochterunternehmen 
offengelegt worden sind bzw. offengelegt werden.

Ist bisher noch eine Mitteilung über die Inanspruch-
nahme der Erleichterungen unter Angabe des Mut-
terunternehmens im Bundesanzeiger offenzulegen 
(§ 264 Abs. 3 Nr. 4 Buchst. b HGB a.F.), wird dies 
künftig nicht mehr erforderlich sein. Klarstellend 
wurde ergänzt, dass die Offenlegung

›  auch den Bestätigungsvermerk zum Konzernab-
schluss und zum Konzernlagebericht umfassen 
und

›  die Offenlegung der genannten Unterlagen in 
deutscher oder in englischer Sprache im Bundes-
anzeiger erfolgen muss (§ 264 Abs. 3 Satz 3  
HGB n.F.).

Von möglicherweise erheblicher Bedeutung ist 
 jedoch die neue Voraussetzung, dass sich das 
 Mutterunternehmen bereit erklärt, für die vom 
Tochterunternehmen bis zum Abschlussstichtag 
eingegangenen Verp�ichtungen im folgenden 
 Geschäftsjahr einzustehen (§ 264 Abs. 3 Satz 1  
Nr. 2 HGB n.F.).

Nach bislang geltendem Recht ist �lediglich� eine 
gesetzliche Verlustübernahme nach § 302 AktG 
oder eine freiwillige Übernahme einer solchen 
 Verp�ichtung durch das Mutterunternehmen er-
forderlich.

Der Gesetzesbegründung nach ist Sinn dieser 
 Einstandsp�icht, dass die Adressaten der wegfal-
lenden, grundsätzlich offenzulegenden Jahresab-
schlüsse des Tochterunternehmens (Vertragspartner 
und Kreditgeber) zur Einschätzung wirtschaftlicher 
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Chancen und Risiken auch den Konzernabschluss 
des Mutterunternehmens zugrunde legen können.

Hierfür sei es erforderlich, dass das Mutterunter-
nehmen �etwaige Verluste des Tochterunterneh-
mens (Jahresfehlbeträge) wie nach § 302 AktG 
ausgleicht� (Verlustübernahmep�icht). Darüber 
 hinaus müsse der Gesetzesbegründung nach das 
Mutterunternehmen aber �auch Engpässe in der 
Liquidität des Tochterunternehmens ausgleichen�, 
selbst wenn das Tochterunternehmen einen Jahres-
überschuss ausgewiesen hat (Illiquiditätsausgleichs-
p�icht).

Hinweis: Letztere Voraussetzung kann beispiels-
weise durch eine Nachschussp�icht des Mutterun-
ternehmens oder durch Abgabe einer harten 
Patronatserklärung gegenüber dem Tochter-
unternehmen erfüllt werden. Ein Beitritt des 
Mutter unternehmens zu den Schulden des 
 Tochterunternehmens ist jedoch nicht erforderlich.

Der Begründung zur Beschlussempfehlung des 
Rechtsausschusses zufolge sollte mit der Neufor-
mulierung des § 264 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HGB n.F. 
(Einstandsp�icht statt Verlustübernahmep�icht) le-
diglich die entsprechende Passage der EU-Bilanz-
richtlinie wörtlich umgesetzt werden. Mit der 
Einstandsp�icht sei hiernach nicht zwingend eine 
Außenhaftung des Mutterunternehmens  gegen - 
über Gläubigern des Tochterunternehmens erfor-
derlich, vielmehr sei eine Innenhaftung ausreichend.

Nach Ansicht der Mitglieder des Rechtsausschusses 
reichen eine �infolge eines Beherrschungs- oder 
Gewinnabführungsvertrages eintretende gesetz-
liche Verlustübernahme nach § 302 AktG und eine 
konzernrechtliche Verbundenheit der Unterneh-
men für diese Einstandsp�icht im Regelfall� aus.

Entscheidend sei der Begründung zur Beschluss-
empfehlung zufolge, dass �das Mutterunternehmen 
sicherstellt, dass das Tochterunternehmen jederzeit 
zur Erfüllung seiner Verp�ichtungen in der Lage ist 
und es bei Bedarf mit den notwendigen Mitteln 
ausstattet�.

Der Ausschuss geht im Ergebnis daher davon aus, 
dass mit der Neuformulierung im Regelfall keine 
˜nderung der bisherigen Praxis notwendig ist.

Hinweis: Die Begründung zur Beschlussempfeh-
lung des Rechtsausschusses widerspricht der 
 Begründung zum Regierungsentwurf, nach der 
 neben Verlusten auch Liquiditätsunterdeckungen 
durch das Mutterunternehmen ausgeglichen 
 werden sollen. Es bleibt abzuwarten, welche Posi-
tionen sich hierzu in Lehre und Praxis entwickeln 
werden und wie letztendlich die Rechtsprechung 
darüber entscheidet.

Bezüglich der zeitlichen Dimension der Verlustüber-
nahmep�icht gilt unverändert, dass sich die Erklä-
rung bzw. P�icht auf das Jahr erstrecken muss, das 
auf das Geschäftsjahr folgt, für das die Erleichte-
rungen in Anspruch genommen werden sollen 
(z. B. Verlustübernahme für das Geschäftsjahr 2017 
bei Inanspruchnahme für den Jahresabschluss zum 
31.12.2016). Tatsächlich fordert der Gesetzgeber 
eine Einstandsp�icht lediglich für das folgende 
 Geschäftsjahr des Tochterunternehmens, d. h. 
 begrenzt auf die Dauer maximal eines Zeitjahres.
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In sachlicher Hinsicht muss die Einstandsp�icht des 
Mutterunternehmens sämtliche bis zum Abschluss-
stichtag eingegangenen Verp�ichtungen des 
 Tochterunternehmens abdecken, auch wenn sie in 
früheren Geschäftsjahren entstanden sind. Dies 
schließt neben den bis zum Abschlussstichtag 
 bilanzierten Verbindlichkeiten und Rückstellungen 
auch eingegangene Haftungsverhältnisse und 
sonstige �nanzielle Verp�ichtungen ein.

Hinweis: In der Praxis sollte die zeitliche wie auch 
die sachliche Dimension der Einstandsp�icht im 
Rahmen der Erklärung des Mutterunternehmens 
konkretisiert werden, was i.d.R. neben der sach-
lichen Einschränkung des Einstehens nur für 
 Verp�ichtungen, die bis zum Abschlussstichtag (im 
obigen Beispiel: 31.12.2016) entstanden sind, auch 
die zeitliche Befristung der Erklärung auf das nach-
folgende Geschäftsjahr (im obigen Beispiel: 2017) 
zur Folge haben dürfte.

Die �Einstands�-Erklärung des Mutterunterneh-
mens für das Tochterunternehmen ist neben dem 
Gesellschafterbeschluss über die Inanspruchnahme 
der Erleichterungen im Bundesanzeiger (§ 264  
Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 Buchst. b HGB n.F.) offenzu-

legen. Der Gesetzgeber sieht in Nr. 5 dieser Vor-
schrift, in der an zentraler Stelle die offenzulegenden 
Unterlagen aufgeführt sind, vom Erfordernis einer 
doppelten Offenlegung einzelner Unterlagen (z. B. 
des Konzernabschlusses) sowohl durch das Mutter-
als auch durch das Tochterunternehmen ab. Die 
Offenlegung der Unterlagen durch das Mutter-
unternehmen ist ausreichend, wenn bei der Suche 
im Bundesanzeiger �unter� dem Tochterunterneh-
men die durch das Mutterunterunternehmen 
 offengelegten Unterlagen angezeigt werden und 
diese Unterlagen auch tatsächlich dort wie ein ord-
nungsgemäß offengelegter Jahresabschluss und 
Lagebericht zugänglich sind.

Eine Besonderheit gilt für befreiende Konzernab-
schlüsse, die nach dem Publizitätsgesetz (PublG) 
aufgestellt werden. Für PublG-Konzernabschlüsse 
besteht zwar grundsätzlich die Möglichkeit, auf die 
Angabe von Organbezügen im Konzernanhang zu 
verzichten. Wird jedoch von diesem Wahlrecht 
 Gebrauch gemacht, ist die Inanspruchnahme der 
o. g. Erleichterungen für die in den Konzernabschluss 
einbezogenen Tochterkapitalgesellschaften nicht 
mehr möglich (§ 264 Abs. 4 Halbsatz 1 HGB n.F.).














































